
 

 

Anlage 6 zum Einführungsschreiben des VM vom 31.10.2025 zur ETV-StB-BW Teil 3 

Beispiel: Textbausteine zur Baubeschreibung 

5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden: 

5.1 Auflistung der anzuwendenden „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedin-

gungen“ 

Zu den in den Besonderen Vertragsbedingungen unter Punkt 12 (Folgende „Zusätzliche 

Technische Vertragsbedingungen", „Ergänzende Technische Vertragsbedingen", „Hin-

weise" und „Merkblätter" sind Vertragsbestandteil:) gelten auszugsweise zusätzlich: 

„Empfehlungen für die Planung und Ausführung von lärmtechnisch opti-

mierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA (E LA D) Aus-

gabe 2014 

Abschnitt 4.1: Beim Einbau lärmtechnisch optimierter Asphaltdeck-

schichten ist der Straßenfertiger auf diese Asphaltdeckschichtarten vorzu-

bereiten und einzustellen. Die Vorverdichtung sowie die Textur der Ober-

fläche werden unter anderem durch die Einstellung und den Zustand der 

Stampferleisten und der Glättbleche beeinflusst. Die Einbaubohle ist so 

einzustellen, dass die Gleichmäßigkeit der eingebauten Schicht über die 

gesamte Einbaubreite gegeben ist (z. B. Anstellwinkel der Bohle). Die 

Hochverdichtung an der Bohle darf nicht eingesetzt werden. 

Heruntergefallenes Asphaltmischgut, ausgekühlte Klein- und Restmengen 

auf Fahrzeugen und im Aufnahmebehälter sind zu entfernen. 

Die Walzverdichtung hat nahe der Bohle zu beginnen. Gummiradwalzen 

sind nicht zugelassen. 

Bei Temperaturen unterhalb von 100 °C muss die Verdichtung abge-

schlossen sein. 

Bei Einbauten in Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA sind 

geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der Ebenheitsanforderungen zu 

treffen. 

Zur Überprüfung der Asphaltmischgutherstellung und der ggf. erforderli-

chen Optimierung der Asphaltmischgutzusammensetzung sowie der Ab-

stimmung des Geräteeinsatzes ist vor dem Einbau des AC D LOA und 

SMA LA ein Probefeld (Mindestlänge: 150 m) auszuführen. Dabei sind fol-

gende Punkte zu berücksichtigen: 

Festlegung der Ansprühmenge auf der Unterlage 

Untersuchungsergebnisse der Asphaltmischgutzusammensetzung 
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Einstellung des Fertigers und Festlegung des Walzeneinsatzes 

Bestimmung des Hohlraumgehaltes und des Verdichtungsgrades an 

der eingebauten Schicht. 

Die Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA werden nicht ab-

gestumpft. 

Das Probefeld ist eine besondere Leistung. Im Leistungsverzeichnis ist 

hierfür eine gesonderte Ordnungszahl vorgesehen. 

Abschnitt 4.2: Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA 

dürfen nur eingebaut werden, wenn die Lufttemperatur mindestens 10 °C 

und die Temperatur der Unteralge mindestens 8 °C betragen. Bei starkem 

Wind darf nicht eingebaut werden. 

Abschnitt 4.2.1.2:        Unter Asphaltdeckschichten aus AC D LOA muss 

ein Asphaltbinder AC 16 B S SG oder ein SMA16 B S gemäß den Ergän-

zungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Ba-

den-Württemberg Ausgabe 2023 (ETV-BW-StB 2023) geliefert werden. 

Abschnitt 4.2.1.3:        Für den AC D LOA müssen zusätzlich bzw. abwei-

chend zu den Anforderungen der Tabelle 7 der TL Asphalt-StB 07/13 die 

Anforderungen der Tabelle 3 der" Empfehlungen für die Planung und 

Ausführung von lärmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC 

D LOA und SMA LA (E LA D)" erfüllt sein. 

Abschnitt 4.2.1.4:        Für den AC D LOA müssen die Anforderungen der 

Tabelle 4 der" Empfehlungen für die Planung und Ausführung von lärm-

technisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA 

(E LA D)" erfüllt sein. 

Abschnitt 4.2.1.5:        Für den AC D LOA werden für das Asphaltmisch-

gut und die fertige Schicht die Grenzwerte und Toleranzen der ZTV As-

phalt-StB 07/13, Abschnitt 4 AC D vereinbart. 

Abschnitt 4.2.2.2:        Unter Asphaltdeckschichten aus SMA LA muss ein 

Asphaltbinder AC 16 B S SG oder ein SMA16 B S gemäß den Ergänzun-

gen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-

Württemberg Ausgabe 2023 (ETV-BW-StB 2023) geliefert werden. 

Abschnitt 4.2.2.3:        Für den SMA LA müssen zusätzlich bzw. abwei-

chend zu den Anforderungen der Tabelle 8 der TL Asphalt-StB 07/13 die 

Anforderungen der Tabelle 5 der" Empfehlungen für die Planung und 

Ausführung von lärmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC 

D LOA und SMA LA (E LA D)" erfüllt sein.
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Abschnitt 4.2.2.4:        Für den SMA LA müssen die Anforderungen der Ta-

belle 6 der" Empfehlungen für die Planung und Ausführung von lärmtech-

nisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA (E LA 

D)" erfüllt sein. 

Abschnitt 4.2.2.5:        Für den SMA LA werden für das Asphaltmischgut 

und die fertige Schicht die Grenzwerte und Toleranzen der ZTV Asphalt-

StB 07/13, Abschnitt 4 SMA vereinbart. 

Abschnitt 5.1: Die Prüfung von Asphaltmischgut AC D LOA und 

SMA LA erfolgt nach Abschnitt 5.1 der E LA D. 

Abschnitt 6.1.1:            Für jede Zusammensetzung eines Asphaltmischgutes 

aus AC D LOA oder SMA LA muss eine Erstprüfung durchgeführt werden, 

um nachzuweisen, dass die Richtwerte der Abschnitte 4.2.1 bzw. 4.2.2 die-

ser Empfehlung (E LA D) in Verbindung mit den Ergänzungen zu den Zu-

sätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-Würt-

temberg (ETV-StB-BW) Ausgabe 2023 erfüllt werden. 

Abschnitt 6.1.3:            Der Umfang der Prüfungen geht aus den TL Asphalt-

StB 07/13, Tabelle 11 in Verbindung mit den Tabellen 3 und 5 dieser Emp-

fehlung (E LA D) hervor und entspricht für Asphaltmischgut AC D LOA 

denjenigen von Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten (AC D) bzw. für 

Asphaltmischgut SMA LA denjenigen von Splittmastixasphalt (SMA) in 

Verbindung mit der ETV-StB-BW Ausgabe 2023. Ergänzend ist das Binde-

mittelvolumen Bv und bei Asphaltmischgut AC D LOA die mittlere Textur-

tiefe (ETD) zu bestimmen und im Eignungsnachweis anzugeben. 

Abschnitt 7: Im Eignungsnachweis ist das Bindemittelvolumen Bv 

anzugeben. Bei Asphaltmischgut AC D LOA ist die mittlere Texturtiefe 

(ETD) nach Abschnitt 5.1 dieser Empfehlung (E LA D) anzugeben. 

Zusätzliche Kosten, welche durch erhöhte Aufwendungen sämtlicher oben genannten 

zusätzlichen Vertragsbestandteile entstehen, werden soweit sie keiner eigenen Ord-

nungsziffer im Leistungsverzeichnis entsprechen, nicht gesondert vergütet. 

Vertragsbestandteil werden die Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingun-

gen im Straßenbau Baden-Württemberg Ausgabe 2025 

- Teil 3.1: Ergänzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13 Einführungs-

schreiben des VM vom 31.10.2025, Az. VM2-3945-24/8/75 

- Teil 3.2: Ergänzungen zu den TL Asphalt-StB 07/13 Einführungs-

schreiben des VM vom 15.05.2023, Az. VM2-3945-24/8/75 


